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Molitor Raphael, Abt Von St Joseph, Aus der Kechtsgeschichte bene-

diktinischer erbande Untersuchungen und Skizzen and
erbäande VON Kloster Kloster Münster, Aschendorfif, 1929
384 Geh W geb 19,25
In dem großen Gebiete der benediktinischen Geschichte en bisher

die Fragen des innerklösterlichen Lebens, der Aszese, der Kultur un Wirt-
schaft 1im Vordergrunde des interesses gestanden. DIe TODleme der Denedik-
tinischen Rechtsgeschichte en die Orscher seltener beschäftigt. ardına
asquets meisterhafte Skizze der benediktinischen Verfassungsgeschichte
un die geistvollen Ausführungen Butlers in seinem Benedictine Monachism
en zuerst eue Wege für die Forschung gewiesen un den 1C geschärft.
Nun hat Abt Raphae!l Molıtor VOIl ST{ Joseph in Westfalen unternommen,
in einem großangelegten er uns eine benediktinische Rechtsgeschichte

schenken, Wenn auch seinem HC NUuUr den bescheidenen itel ‚„„Unter-
suchungen un Skizzen‘“‘ gibt Der gelehrte un in der Forschung schon
ekannte Verfasser bietet in seinem er eın geradezu riesenhafttes aterıa
ZUT echtsgeschichte des Benediktinertums, sowohl Was die Verarbeitung
der eigentlichen Quellen WI1Ie auch die Benutzung der Literatur angeht.
Man spür überall, daß der Forscher sich auf einem ihm bekannten Gebiete
bewegt und daß 190021  — einem sicheren Führer olgt, dem INa  a sich -
vertraut, zumal das uch nıcC eine TroOcCkene juristische Untersuchungdarstellt, sondern der Abt, der selber leitender Stelle eines benedi  1N1-
schen Verbandes gestanden hat, aus der eigener Lebenserfahrungheraus die einzelnen Erscheinungen der Vergangenheit werten vermagund manche eine Beobachtung in die streng issenschaftlıiche Abhandlungeingeflochten hat

Die Untersuchung geht aus VON der Verfassung des benediktinischen
Klosters, deren Eigenar darin besteht, daß St enedi seinem Coenobium
die Vvo Autonomie und dem bte die Souveräniıtä innerhalb des Osters
g1ibt Es sol] eine ordentliche nstanz geben, die in das innerklösterliche
Leben eingreifen kann enedi die rec  ichen Institutionen seiner
Zeit auf diesem Gebiete ab und weilst mit Nachdruck auft die Schäden hin,die daraus der Disziplin erwachsen sind. Die Autonomie des Osters ei-
cheint für Benedikt die Garantie für die Bewahrung der klösterlichen
Disziplin un das Eingreifen außerklösterlicher Instanzen als die Quelle
zahlreicher Übelstände; das ist die Erfahrung seines Lebens, und daß die
Ordinatio monaster ıL einzig Sache des es ISt, gilt ihm als Grundgesetzdes Hauses: QquULA expedit. Wohl äßt der enedi eine außerordent-
liche nstanz für sein Kloster gelten, aber S1e hat 11UT einzugreifen, wenn sie
vom bte oder der klösterlichen Familie bei bestimmten Fällen angerufenird Benedikts Erfahrungen VOon dem verderbenbringenden Einfluß der
außerklösterlichen Mitregierung werden in weitestem Ausmaße auch VON
der Geschichte bestätigt. Wo immer die außerklösterlichen aktoren einen
tarken Einfluß auf die Geschicke des Osters geltend machen, werden S1Ee
verantwortlich für den Niedergang des monastischen Lebens, mMag sich
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das eCcC der Ministerialen un ögte oder in Frankreich, talıen und
anderswo die Ansprüche der ischöfe, überall edingen S1e m1 den uın
So ist auch STEeis in erstes Ziel junger RKeformen, die Klöster aus der
Verknüpfung mit außerklösterlichen ewalten lösen un alle Ansprüche
auf ine Mitregierung beseitigen. Nun sStTe aber diesem Prinzip VON der
arantıe des monastischen Lebens Urc die Autonomie ein anderes en-
über, das ebenso AUS der Erfahrung wurde: die AUSs der Autonomie
Sıch ergebende Isolıerung ist der tTun des Niederganges, un das e1l
besteht iın einer tarken übergeordneten Autorität, einer Beautfsich-
tigung des es und einer Mitregierung. ESs ist reizvoll, dem Kampfe dieser
beiden Prinzipien zuzuschauen, WwIe ih der ertf schildert, denn dieser 1der-
streit bildet den Inhalt der benediktinischen Rechts- und Verfassungs-
geschichte. DIie VON sSt enedi genannten außerordentliıchen Instanzen
erstreben eine ordentlıche Gewalt, und zahlreiche junge eiormer sehen in

Im einzelnen schildert derder Beseitigung der Autonomie die Rettung
ert. die Entwicklung in den apıteln über die ‚‚Nachbaräbte‘‘, die INONA-
stischen Observanzen, Konfraternitäten, losen Verbindungen un die utter-
klöster mit ihren Zellen J6 mehr die Geschichte voranschreitet, mehr
cheıint der Gedanke des Verbandes siegen, nd bleibt doch bezeich-
nend, daß den Namen zwelier erDande die Blütezeit benediktinischer
Vergangenhei geknüpft ist uny und Citeaux nen wıidmet der erl
Wel größere Kapitel, die, Was die recC.  iıchen Ausführungen angeht, nit
Zu Besten gehören, Was über diese beiden erbäande geschrieben ist ber
keine dieser beiden Organisationen vermag die Allgemeinheit der benedik-
tinischen Klöster erfassen. en ihnen und nach ihnen eine
VON Formen. Zentralisation und Konföderation stehen als die Hauptformen
einander gegenüber, aber zwischen beiden g1bt es eine Legion Von Spielarten.
Man kann ohl hier mit einer kleinen Anderung das Wort assıans anifuhren
'Tot regulae, quot congregationes. Die Kapitel Von den zentralisierten Re-
TIormen, den Provinzen, der Kongregation VONMN St Justina, der Union von
urstTe und den nachtridentinischen Kongregationen sSind diesem Fragen-
komplex gewidmet. In diesen Abschni  en zeigt sich besonders die Juri-
tische egabung des Verft.; und hat hierin am meisten Material
ZU!: benediktinischen Geschichte zusammengetragen. iıne endgültige LÖ-
SUNg hat die Auseinandersetzung zwischen den beiden Prinzipien Zentrali-
sation un Konföderatıion innerhalb der großen Famiıilie Benedictina nicht
gefunden, und der ert S1e mit eCc in der nd dem Wandel der
Formen eine Eigenar der benediktinischen Verfassungsgeschichte. ber
das ine scheinen die Darlegungen des Abtes Molitor doch auch klar C1-

weisen, daß die ra des benediktinischen önchtums STEeis Deim Einzel-
kloster lag, Uun! der Verband aus dem ittel der WwecC wurde, ohl
eine zeitweilige Blütezeit kam aber STEeTis 1Ur unter Preisgabe der Funda-
mentalprinzipien der Regula des enedi 1C Gesetz und Organli-
satıon ondern das Bekenntnis Zu ea des monastischen Lebens, gelebt
in den Einzelk  Östern, das ist die — } des Benediktinertums
Zeiten DEWESECN. Die Forschungen des VerfT,., die ja Zunäachs dem rein Juri-
dischen gelten, en auch für die monastische un wirtschaftliche Ge-
schichte des Benediktinertums oNe Bedeutung und bieten dem eigent-
liıchen Ordenshistoriker wertvolles aterıa Ich ste NIC a das Werk
des es Molitor 218 die bedeutsamste eistung auft dem Gebiete der ordens-
geschichtlichen Forschung der etzten a  56 bezeichnen. Nur der Kenner
weiß, welche Arbeit hier geleistet worden +  ISt, un iNan wird dem i ank
wissen, daß CT uns ine bedeutsame abe geschenkt hat dem heiligen
re 1929, da WITr zurückschauen auf die 1400 jährige Geschichte des bene-
diktinischen esetzes der Regula.
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